
(з) Im Falle der Abberufung des Rates 
oder des Ausscheidens einzelner Mit
glieder führt die Volksvertretung eine 
Neu- beziehungsweise Nachwahl durch.

§3*
(1) Nach Beendigung der Tätigkeit der

Volksvertretung führt der Rat seine 
Tätigkeit bis zur Wahl des neuen Rates 
weiter.
(2) Der Rat hat die neugewählte Volks
vertretung innerhalb von zwei Wochen 
nach der Neuwahl einzuberufen.

A b s c h n i t t  I I  
Aufgaben und Rechte der örtlichen Räte

§32
(x) Die Räte haben auf der Grundlage 
und in Durchführung der Beschlüsse der 
Volksvertretung sowie der Gesetze, Ver
ordnungen und anderer für sie verbind
licher Bestimmungen die Durchführung 
der der Volksvertretung gemäß § 6 ob
liegenden Aufgaben zu organisieren.

(2) Dazu haben die Räte insbesondere
a) in Zusammenarbeit mit den ständigen 

Kommissionen die Tagungen der 
Volksvertretung vorzubereiten;

b) die Abgeordneten sowie die ständigen 
und die zeitweiligen Kommissionen 
bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen und ihre Unterstüt
zung durch die Fachorgane zu gewähr
leisten;

c) die einheitliche Leitung ihrer Fach
organe und der ihnen unterstellten 
Betriebe und Einrichtungen zu gewähr
leisten;

d) unter Beachtung der Verantwortlich
keit der unteren Räte diese bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen;

e) den Entwurf des Volkswirtschafts
planes und des Haushaltsplanes aus
zuarbeiten und der Volksvertretung 
zur Beschlußfassung vorzulegen.

§ 3 3
(1) Die Räte haben bei der Durchfüh
rung ihrer Aufgaben eng mit der Bevöl
kerung zusammenzuarbeiten. Sie sind 
verpflichtet, die Erfahrungen, Anregun
gen und Kritiken der Bevölkerung zu 
beachten und für die Verbesserung ihrer 
Arbeit auszuwerten.
(2) Die Räte sind verpflichtet, die stän
dige Zusammenarbeit ihrer Fachorgane 
mit der Bevölkerung zu gewährleisten.

(3) Die Räte der Stadtkreise, Stadtbezirke, 
Städte und Gemeinden sind verpflichtet, 
die Haus- und Straßenvertrauensleute zur 
ständigen Mitwirkung bei der Durch
führung ihrer Aufgaben heranzuziehen.
(4) Die Räte sind verpflichtet, über die 
Durchführung ihrer Aufgaben vor der 
Bevölkerung zu berichten.

§ 3 4
(1) Die Räte haben das Recht,
a) Mitgliedern des Rates die Leitung 

bestimmter Aufgabengebiete des poli
tischen, wirtschaftlichen und kulturel
len Aufbaus zu übertragen;

b) im Rahmen der vom Ministerrat 
beschlossenen Struktur- und Stellen
plangrundsätze Fachorgane (Abtei
lungen, selbständige Referate, Sach
gebiete, Kommissionen, Komitees) zu 
bilden;

c) die Leiter der Fachorgane zu berufen 
und abzuberufen;

d) von den unteren Räten über die 
Durchführung ihrer Aufgaben Bericht 
zu verlangen;

e) Verwaltungskommissionen zu bilden, 
die den Rat bei der Lösung einzelner 
Aufgaben unterstützen und beraten;

f) Beschlüsse zu fassen, die für ihre 
Fachorgane, die ihnen unterstellten 
Betriebe und Einrichtungen, für die 
unteren Räte sowie für die Bürger in 
ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich 
verbindlich sind.

(2) Der Rat ist berechtigt, von den Lei
tern der ihm nicht unterstellten Organe, 
Betriebe und Einrichtungen im Rahmen 
der Zuständigkeit der Volksvertretung 
nach § 8 Absatz 2 Auskünfte zu ver
langen.
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